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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1992

Beachte

VwGH 12.6.1989, 88/10/0169; VwGH 18.11.1971, Slg. 8108A; 15.11.1976 Slg. 9180A; 16.5.1977, 2434/76 Rechtssatz

Beim Erwerb eines KFZ von einem autorisierten

Fachmann kann eine nicht der Typisierung entsprechende Dimensionierung der Felgen und Reifen bzw. die

Unterlassung der erforderlichen Anzeige der diesbezüglichen Veränderung nicht als Mangel an zumutbarer Sorgfalt

ausgelegt werden.

 

Der Berufungswerber rechtfertigte sich damit, daß er das Fahrzeug von einer Fachwerkstätte erworben habe und von

ihm als Laie nicht erwartet werden könne zu überprüfen, ob die Bereifung mit dem Typenschein übereinstimme. Er

habe beim Kauf auf die Werkstätte vertraut. Analog zu dem in diesem Bereich dem Zivilrecht zugrundeliegenden

Vertrauensprinzip, nämlich von einem befugten Gewerbsmann eine mängelfreie Ware zu erhalten, führt dies zwingend

zum Ergebnis, daß jemand, welcher sich einem befugten Gewerbsmann anvertraut, auch jene Sorgfalt übt, welche

objektiv geboten ist. Subjektiv kann eine darüber hinausgehende Sorgfaltsübung nicht erwartet werden.  Der Mangel

war als verborgener (Rechtsmangel) nicht augenfälliger anzusehen. Mangels eines schuldhaften Verhaltens war das

Verfahren einzustellen.

Schlagworte

Sorgfaltsmaßstab; Sorgfaltsübung (objektiv geboten) und subjektiv zumutbar. Technischer Mangel bzw. rechtlicher

Mangel, Vertrauensprinzip (zivilrechtlich) als Maßstab objektiv gebotener und subjektiv zumutbarer Sorgfaltsübung.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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